
Unterrichtung 
 

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates 
Gräfendhron am Donnerstag, dem 24.05.2018 um 19.00 Uhr 

im Gemeindehaus in Gräfendhron 
 

============== 
 

Ortsbürgermeister Steinmetz eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er 
stellt fest, dass der Rat nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl 
erschienen ist. 
 
Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Bedenken erhoben. 
 
Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig, die Tages-
ordnung aus Dringlichkeitsgründen gem. § 34 (7) GemO im nichtöffentlichen Teil um 
den Tagesordnungspunkt „Personalangelegenheiten“ zu erweitern. 
 
Demnach wird folgende Tagesordnung beraten: 
 
 

 

Tagesordnung 

 

II. Öffentlicher Teil 
 

3. Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die Ge-
schäftsjahre 2019 bis 2023 

4. Haushaltsgenehmigung 2018 

5. Informationen 

 

 
II. Öffentlicher Teil 

 
 
Zu TOP 3: Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen 
 für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 
 
Da die Wahlzeit der Haupt- und Hilfsschöffen bei den Schöffengerichten und den Strafkam-
mern der Landgerichte zum Jahresende ausläuft, wurde die Ortsgemeinde Gräfendhron von 
der Verwaltung aufgefordert, bis spätestens 30. Juni 2018 eine Person für die Vorschlags-
liste zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 zu benen-
nen. 
  
Bei einem entsprechenden Beschluss des Ortsgemeinderates kann gemäß § 40 (5) GemO 
die Wahl der Person für die Vorschlagsliste im Wege der offenen Abstimmung durchgeführt 
werden. 
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Aus der Mitte des Rates wird Herr Martin Steinmetz, Gräfendhron zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen vorgeschlagen.  
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, gemäß § 40 (5) GemO die Wahl der Person für die Vor-
schlagsliste im Wege der offenen Abstimmung durchzuführen.  
 
Der Beschluss erfolgt einstimmig.  
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, Herrn Martin Steinmetz, Gräfendhron für die Vorschlags-
liste zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen zu benennen.  
 
Der Beschluss erfolgt einstimmig.  
 
Ortsbürgermeister Hans Günther Steinmetz nimmt gemäß § 36 (3) GemO an der Beratung 
und der Beschlussfassung nicht teil. 
 
 
Zu TOP 4: Haushaltsgenehmigung 2018 
 
Der Vorsitzende informiert gem. § 33 GemO über den Inhalt der den Ratsmitgliedern vorlie-
gende Haushaltsverfügung, die durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit Schreiben 
vom 19.03.2018 erfolgt ist. 
 
Ein Beschluss wurde nicht gefasst. 
 
 
Zu TOP 5: Informationen 
 
Der Vorsitzenden informierte über folgende Themengebiete: 
 

a) Förderbescheid „Dorf-Check“ 
 

b) Sachstand Holzvermarktung 
 

c) Sachstand Kommunal- und Verwaltungsreform 
 


